
Sonderrechte nach § 35 Straßenverkehrsordnung (StVO)

Unstrittig ist sicherlich, dass bei Feuerwehreinsätzen der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle
spielt. Deshalb ist es wichtig, dass die Einsatzstelle möglichst rasch und ohne
verkehrsbedingte Verzögerungen erreicht wird. Der Gesetzgeber hat diese Notwendigkeit
erkannt und der Feuerwehr im Einsatz Vorrechte im Straßenverkehr eingeräumt.
Hierbei handelt es sich einmal um die Befreiung der Feuerwehr von den Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung (Sonderrecht nach § 35 StVO) zum anderen um das Verhalten
der übrigen Verkehrsteilnehmer, wenn von Fahrzeugen der Feuerwehr blaues Blinklicht
zusammen mit dem Einsatzhorn verwendet wird (Verhalten nach § 38 Absatz 1 Satz 2
StVO).

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Sonderrechts ist die Erfüllung einer
hoheitlichen Aufgabe, die dringend geboten sein muss. Das Sonderrecht darf nur unter
gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Anspruch
genommen werden. Das Sonderrecht befreit nur von den Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung. Die Inanspruchnahme des Sonderrechts nach § 35 StVO
beinhaltet nicht, dass man die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes oder des
Strafgesetzbuchs außer Acht lassen kann. Beispiele für dringende lebenswichtige und /
oder Schäden abwehrende Einsätze im hoheitlichen Auftrag können u. a. sein:
Schadenfeuer, schwere Verkehrsunfälle, Eisenbahnunglücke, Flugzeugabstürze,
Explosionen, Chemieunfälle, Überschwemmungen oder Unwetter. Die Feuerwehr darf das
Sonderrecht nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass keine schuldhafte Gefährdung und /
oder Schädigung Dritter herbeigeführt werden darf und die Beeinträchtigung des übrigen
Straßenverkehrs so gering wie möglich gehalten werden muss. Das besagt, dass die
Feuerwehr die Verkehrsregeln - soweit dies nach dem Einsatzauftrag möglich ist - zu
befolgen hat. Sie darf davon nur abweichen, wenn dies dringend geboten ist. Dabei ist die
jeweilige Verkehrslage natürlich zu berücksichtigen.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr dürfen nach § 38 StVO blaues Blinklicht zusammen mit dem
Einsatzhorn verwenden, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder
schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwenden oder bedeutende Sachwerte zu erhalten sind.

Aus dem Wortlaut des § 35 Absatz 1 StVO und nach der neuesten Rechtsprechung und
Literatur dürfen Feuerwehrangehörige mit ihren Privatfahrzeugen auf dem Weg von der
Wohnung bzw. Arbeitsplatz zum Feuerwehrstützpunkt auch das Sonderrecht in Anspruch
nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Einsatzauftrags dringend erforderlich ist. Dabei
muss erhöhte Aufmerksamkeit aufgewandt werden, weil die anderen Verkehrsteilnehmer
nicht erkennen können, dass hier ein Vorrecht in Anspruch genommen wird.
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